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5  Inhalt, Form und Zeitpunkt der Mitteilungen; erforderliche Folgemitteilungen 
 
(1) 1Der Inhalt, die Form und der Zeitpunkt der Mitteilungen sowie die Notwendigkeit etwaiger 
Folgemitteilungen richten sich nach den besonderen Vorschriften. 2Soweit dort nichts anderes bestimmt ist, 
gelten die folgenden Bestimmungen.

(2) Mitzuteilen sind

1.  gerichtliche Entscheidungen beziehungsweise gerichtliche Vergleiche oder dem Gericht mitgeteilte 
außergerichtliche Vergleiche durch Übermittlung einer beglaubigten Teilabschrift; diese ist mit einem 
Rechtskraftvermerk zu versehen, wenn gegen die Entscheidung ein befristeter Rechtsbehelf statthaft war. 
Die beglaubigte Teilabschrift des Urteils enthält keinen Tatbestand und keine Entscheidungsgründe; die 
beglaubigte Teilabschrift einer anderen Entscheidung enthält keine Gründe. Die Richterin oder der Richter 
kann – soweit nichts anderes bestimmt ist – im Einzelfall anordnen, dass auch der Tatbestand und 
Entscheidungsgründe oder Gründe zu übermitteln sind, soweit dies zur Erfüllung des Zwecks der 
Mitteilung erforderlich ist. Die richterliche Anordnung ist einzelfallbezogen in geeigneter Form zu 
dokumentieren,

 
2.  gerichtliche Urkunden durch Übermittlung einer beglaubigten Abschrift,

 
3.  Eintragungen in das Grundbuch oder in ein Register durch Übermittlung einer Abschrift, eines 
Ausdrucks der Eintragung oder einer Eintragungsnachricht.

 
(3) 1Gerichtliche Entscheidungen sind, wenn gegen sie ein Rechtsbehelf unzweifelhaft nicht eingelegt 
werden kann oder nur ein unbefristeter Rechtsbehelf stattfindet, alsbald nach ihrem Erlass, sonst nach 
Rechtskraft mitzuteilen. 2Sonstige Mitteilungen sind zu bewirken, sobald der mitzuteilende Vorgang 
vollzogen oder der mitzuteilende Sachverhalt bekannt geworden ist.

(4) Neben den mitzuteilenden Daten dürfen weitere damit in Verbindung stehende Daten der betroffenen 
Person oder eines Dritten nur dann übermittelt werden, wenn eine Trennung nicht oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand möglich ist und soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person oder 
eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen (§ 18 Absatz 1 EGGVG).

(5) 1Betreffen Daten, die vor Beendigung eines Verfahrens übermittelt worden sind, den Gegenstand des 
Verfahrens, ist der Empfänger vom Ausgang des Verfahrens zu unterrichten. 2Das Gleiche gilt für die 
Abänderung oder Aufhebung einer übermittelten Entscheidung beziehungsweise eines gerichtlichen 
Vergleichs oder eines dem Gericht mitgeteilten außergerichtlichen Vergleichs sowie dann, wenn nach den 
Umständen angenommen werden kann, dass das Verfahren nur vorläufig nicht weiterbetrieben wird. 3Der 
Empfänger ist über neue Erkenntnisse unverzüglich zu unterrichten, wenn dies erforderlich erscheint, um 
drohende Nachteile für die betroffene Person zu vermeiden (§ 20 Absatz 1 EGGVG). 4Sind unrichtige Daten 
übermittelt worden, ist der Empfänger unverzüglich zu unterrichten (§ 20 Absatz 2 EGGVG). 5Die 
Unterrichtung nach § 20 Absatz 1 oder 2 Satz 1 EGGVG kann unterbleiben, wenn sie erkennbar weder zur 
Wahrung der schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person noch zur Erfüllung der Aufgaben des 
Empfängers erforderlich ist (§ 20 Absatz 3 EGGVG). 6Schicken Empfänger Unterlagen zurück, weil sie zu 
ihren Zwecken nicht erforderlich sind, ist sicherzustellen, dass sie keine Folgemitteilungen erhalten. 
7Werden Unterlagen nach § 19 Absatz 2 Satz 3 EGGVG von Empfängern weitergeleitet, sind 
Folgemitteilungen an die nach der Mitteilung des Empfängers tatsächlich zuständigen Stellen zu richten.

(6) 1Wird ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt, ist der Empfänger zu unterrichten (§ 22 Absatz 2 
Satz 1 EGGVG). 2Auf § 22 Absatz 2 Satz 2 EGGVG soll er hingewiesen werden.


